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Rechtsgrundlage für vereinfachte Spendennachweise für Spenden bis 200 Euro: 
 
 
 
§ 50 Zuwendungsbestätigung 
 
… 
 

(4)  1Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
eines Kreditinstituts, wenn  

 

1. die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen:  

a) innerhalb eines Zeitraums, den die obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen bestimmen, auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes 
Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländischen 
öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien 
Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt worden ist oder  

b) bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der genannten 
Zuwendungsempfänger eingezahlt wird; wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto 
geführtes Konto eines Dritten auf eines der genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden 
zusammen mit einer Kopie des Barzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Dritten, oder  

 

2. die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt und  

a) der Empfänger eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine inländische 
öffentliche Dienststelle ist oder  

b) der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes ist, wenn der steuerbegünstigte Zweck, für 
den die Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über die Freistellung des Empfängers von 
der Körperschaftsteuer auf einem von ihm hergestellten Beleg aufgedruckt sind und darauf 
angegeben ist, ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag 
handelt, oder  

c) der Empfänger eine politische Partei im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes ist, die nicht gemäß 
§ 18 Absatz 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen ist, und 
bei Spenden der Verwendungszweck auf dem vom Empfänger hergestellten Beleg aufgedruckt 
ist. 

2Aus der Buchungsbestätigung müssen der Name und die Kontonummer oder ein sonstiges 
Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des Empfängers, der Betrag, der Buchungstag sowie 
die tatsächliche Durchführung der Zahlung ersichtlich sein. 3In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 
Buchstabe b hat der Zuwendende zusätzlich den vom Zuwendungsempfänger hergestellten Beleg 
aufzubewahren. 


